
Anlage 8 (Rückseite) 
zu § 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 LWahlO  

(Rückseite des Merkblattes für die Briefwahl) 

 

Wegweiser für die Briefwahl  
 

1. Stimmzettel persönlich ankreuzen. 
Sie haben zwei Stimmen. 

 

2. Stimmzettel in blauen Stimmzettel-
umschlag legen und zukleben.  

 

3. 
„Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl“ auf dem Wahlschein mit 
Ort, Datum und Unterschrift  
versehen.  

 

4. 
Wahlschein zusammen mit blauem 
Stimmzettelumschlag in den roten 
Wahlbriefumschlag stecken. 

 

5. 
Roten Wahlbriefumschlag zukleben, 
unfrankiert versenden (außerhalb des 
Bundesgebietes frankiert) oder bei 
dem/der (Ober-)Bürgermeister/in 
(Wahlamt) abgeben.  

 
 
 

Beachten Sie bitte, dass der Stimmzettel  unbeobachtet  zu kennzeichnen  
und in den b l a u e n  Stimmzettelumschlag zu legen ist. 


